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Text 

§. 481. 

Zeigt sich schon bei Anberaumung der Tagsatzung die Nothwendigkeit, in der 
Berufungsverhandlung die Wahrheit einzelner in der Berufungsschrift oder in einem vorbereitenden 
Schriftsatze angeführter Thatsachen, auf welche die Berufung gegründet wird, festzustellen, schon in 
erster Instanz vorgebrachte Beweise zu wiederholen, zu ergänzen oder bisher bloß angebotene Beweise 
aufzunehmen, so hat der Vorsitzende des Berufungssenates die namhaft gemachten Zeugen oder die in 
erster Instanz einvernommenen Sachverständigen zur Berufungsverhandlung vorzuladen, die Parteien 
behufs ihrer eidlichen Vernehmung zum Erscheinen aufzufordern und die Herbeischaffung aller sonstigen 
Beweismittel zu veranlassen. 


